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Neue QR-Rechnung löst bisherige 
Einzahlungsscheine ab 
Ab dem 1. Oktober 2022 können nur noch QR-Rechnungen verarbeitet werden. Orange 
und rote Einzahlungsscheine sind danach nicht mehr als Zahlungsmittel zugelassen 
und können nicht mehr verarbeitet werden. 
 

 
 

Im E-Banking erfasste Daueraufträge 
 
Daueraufträge, die auf orangen oder roten Einzahlungsscheinen basieren, werden ab dem 1. 
Oktober 2022 nicht mehr ausgeführt. 
 

Zahlungen mittels IBAN (International Bank Account Number) 
 
Sie können Zahlungen weiterhin mittels IBAN vornehmen. Bitte geben Sie jeweils die ESTV-
ID, die Mehrwertsteuernummer oder die UID-Nummer sowie den Zahlungsgrund an. 
Hier finden Sie die nötigen IBAN: 
 

• Mehrwertsteuer bezahlen | ESTV (admin.ch) 
• Abgabe Radio TV Zahlungsadresse | ESTV (admin.ch) 
• Stempelabgaben bezahlen | ESTV (admin.ch) 
• Verrechnungssteuer bezahlen | ESTV (admin.ch) 

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/mwst-bezahlen.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/bundesabgaben/abgabe-radio-tv/uartv-zahlungsadresse.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/bundesabgaben/stempelabgaben/stempelabgaben-bezahlen.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/verrechnungssteuer/vst-bezahlen.html
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